Meldung Tagesbetreuungsplatz 
Wer sich allgemein anbietet, Kinder unter zwölf Jahren gegen Entgelt regelmässig tags- oder nachtsüber im eigenen Haushalt ohne Begründung eines Familienpflegeverhältnisses zu betreuen, ist gemäss Art. 12 der Verordnung über die Aufnahme von Kindern zur Pflege und zur Adoption (PAVO, SR 211.222.338) sowie Art. 13 des Pflegekindergesetzes (BR 219.050) meldepflichtig. Meldestelle ist das kantonale Sozialamt (Art. 2 Abs. 2 Pflegekindergesetz).


1. Personalien Betreuungsperson
	Name / Vorname
	     

	Strasse
	     

	PLZ / Ort
	     

	Tel. (P) 
	     
	Tel. (G)
	     

	E-Mail
	     

	Geburtsdatum
	     

	Sozialversicherungsnr. 
	[bookmark: Text12]756.

	Muttersprache I
	     

	Muttersprache II
	     

	Berufliche Tätigkeit und Arbeitspensum
	     

	Haftpflichtversicherung (inkl. Vers.-Nr.)
	     




2. Im selben Haushalt wohnhafte Personen
	Name / Vorname
	Geburtsdatum
	Beziehungsverhältnis[footnoteRef:1] [1:  Ehefrau/Ehemann, Partner/-in, eigene Kinder, Pflegekinder, Grosseltern, erweiterte Familie/Verwandtschaft, andere/weitere] 

	Anwesend während Betreuungszeiten

	     
	     
	Wählen Sie ein Element aus.	[bookmark: Kontrollkästchen14][bookmark: Kontrollkästchen15]|_| ja	|_| nein

	     
	     
	Wählen Sie ein Element aus.	|_| ja	|_| nein

	     
	     
	Wählen Sie ein Element aus.	|_| ja	|_| nein

	     
	     
	Wählen Sie ein Element aus.	|_| ja	|_| nein





3. Kindergerechte Wohnsituation
	
	ja
	teilweise
	nein

	Die Räume sind freundlich und anregend ausgestattet
	[bookmark: Kontrollkästchen16]|_|
	|_|
	|_|

	Eine Spielfläche resp. ein Spielzimmer ist vorhanden
	|_|
	|_|
	|_|

	Das Spielzimmer ist mit altersgerechtem und entwicklungsförderndem Spiel- und Beschäftigungsmaterial ausgestattet
	|_|
	|_|
	|_|

	Rückzugsorte / Schlafgelegenheiten sind verfügbar
	|_|
	|_|
	|_|

	Ein Aussenbereich / Garten ist verwendbar
	|_|
	|_|
	|_|

	Gute hygienische Verhältnisse können gewährleistet werden
	|_|
	|_|
	|_|

	Notwendige Sicherheitsvorkehrungen[footnoteRef:2] sind getroffen [2:  Zur Orientierung: Link (https://www.swissmom.ch/checklisten/liste/sicherheit-im-haus/)] 

	|_|
	|_|
	|_|

	Bewegungsräume im Freien sind zugänglich
	|_|
	|_|
	|_|

	Grösse der Wohnung (Zimmer und m2):
	     
	



4. Erfahrungen in der Kinderbetreuung
	|_|
	Erfahrungen in der Kinderbetreuung durch eigene Kinder

	|_|
	Erfahrungen in der Kinderbetreuung aufgrund einer beruflichen Tätigkeit oder Ausbildung

	
	Ausbildung
	     

	
	Berufliche Tätigkeit
	     

	|_|
	Keine Erfahrungen in der Kinderbetreuung

	
	Motivation für Kinderbetreuung:
	     

	
	
	



Einzureichende Unterlagen: 
	|_| VOSTRA Behördenauszug 2; Tagesbetreuungsperson

|_| VOSTRA Behördenauszug 2; Lebenspartner / Lebenspartnerin 

	|_| Nachweis geeignete Räumlichkeiten, z.B. Wohnungsplan, Mietvertrag, etc.



senden an: 	Kantonales Sozialamt Graubünden, Ressort Familie, Kinder und Jugendliche,
Grabenstrasse 8, 7001 Chur oder via E-Mail an info@soa.gr.ch

__________________________________________________________________________________

Das Formular "Meldung Tagesbetreuungsplatz" ist bei der Erstanmeldung eines Tagesbetreuungsplatzes sowie bei der Meldung veränderter Verhältnisse einzureichen (z.B. neue Wohnverhältnisse). Bei der Anmeldung von weiteren Tageskindern ist das Formular nicht einzureichen. 
	[image: ]
	
	Kantonales Sozialamt Graubünden
Uffizi dal servetsch social chantunal dal Grischun
Ufficio del servizio sociale cantonale dei Grigioni





7001 Chur, Grabenstrasse 8,   Tel. +41 81 257 26 54,    info@soa.gr.ch,   www.soa.gr.ch

VOSTRA Behördenauszug 2; Tagesbetreuungsperson 

Die unterzeichnende Person nimmt davon Kenntnis, dass das SOA bei Beginn der Betreuung von Tageskindern sowie anschliessend jährlich einen Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA[footnoteRef:3] einholt. Im Behördenauszug 2 sind identifizierende Angaben zur Person, Grundurteile, nachträgliche Entscheide und hängige Strafverfahren enthalten. [3:  VOSTRA (Vollautomatisches Strafregister): Vgl. Art 51 lit. c StReG sowie Art. 7, Art 10 Abs. 2, Art.18 Abs. 4, Art 19 Abs. 4, Art. 20c Abs. 3 bzw. Art 20e Abs. 3, PAVO; SR 211.222.338.] 

Die Tagesbetreuungspersonen verpflichten sich zudem, gegen sie eingeleitete polizeiliche Ermittlungs-, Strafuntersuchungs- und KESB-Verfahren unverzüglich und unaufgefordert dem SOA zu melden.

	Name, Vorname

	     

	Geburtsdatum
	     
	Sozialversicherungsnr.
	756.      

	
Ort, Datum       
	
Unterschrift







	Von der KOST auszufüllen:

	☐ Im Schweiz. Strafregister nicht verzeichnet


☐ Im Schweiz. Strafregister verzeichnet 
		Chur,
	     







Stempel und Unterschrift KOST


	Vom kantonalen Sozialamt auszufüllen:
	Einträge für berufliche Tätigkeit relevant
	☐ ja
☐ nein









VOSTRA Behördenauszug 2; Lebenspartner / Lebenspartnerin

Die unterzeichnende Person nimmt davon Kenntnis, dass das SOA bei Beginn der Betreuung von Tageskindern sowie anschliessend jährlich einen Behördenauszug 2 aus dem Strafregister-Informationssystem VOSTRA[footnoteRef:4] einholt. Im Behördenauszug 2 sind identifizierende Angaben zur Person, Grundurteile, nachträgliche Entscheide und hängige Strafverfahren enthalten. [4:  VOSTRA (Vollautomatisches Strafregister): Vgl. Art 51 lit. c StReG sowie Art. 7, Art 10 Abs. 2, Art.18 Abs. 4, Art 19 Abs. 4, Art. 20c Abs. 3 bzw. Art 20e Abs. 3, PAVO; SR 211.222.338.] 

Die Lebenspartnerin / der Lebenspartner verpflichtet sich zudem, gegen sie / ihn eingeleitete polizeiliche Ermittlungs-, Strafuntersuchungs- und KESB-Verfahren unverzüglich und unaufgefordert dem SOA zu melden.

	Name, Vorname

	     

	Geburtsdatum
	     
	Sozialversicherungsnr.
	756.      

	
Ort, Datum       
	
Unterschrift







	Von der KOST auszufüllen:

	☐ Im Schweiz. Strafregister nicht verzeichnet


☐ Im Schweiz. Strafregister verzeichnet 
		Chur,
	     







Stempel und Unterschrift KOST


	Vom kantonalen Sozialamt auszufüllen:
	Einträge für berufliche Tätigkeit relevant
	☐ ja
☐ nein
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